












Konzeptlosigkeit der Landesregierung bei der Aufnahme irakischer Flüchtlinge? 
 - Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 16/938  
 
Auszüge aus dem Plenarprotokoll vom 19.2.2009, 31. Plenarsitzung 
 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
... 
Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 c auf: 
Konzeptlosigkeit der Landesregierung bei der Aufnahme irakischer Flüchtlinge? - Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 16/938  
Frau Kollegin Polat, bitte schön, Sie haben das Wort. 
Filiz Polat (GRÜNE):  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Dringliche Anfrage trägt die Überschrift: 
Konzeptionslosigkeit der Landesregierung bei der Aufnahme irakischer Flüchtlinge?  

(Zuruf von der CDU: Wie kommen Sie denn darauf?) 
Immer noch sind innerhalb des Iraks 2,7 Millionen Menschen auf der Flucht. In den 
Nachbarstaaten, vor allem Syrien und Jordanien, leben inzwischen 2,5 Millionen Flüchtlinge unter 
desolaten Bedingungen. Die Erstaufnahmestaaten sind überfordert. Weder Syrien noch Jordanien 
haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Insbesondere 400 000 Angehörige der 
ethnischen oder religiösen Minderheiten haben keinerlei Perspektive in den Erstaufnahmestaaten, 
und eine Rückkehr erscheint auf lange Sicht ausgeschlossen. 
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen fordert seit Längerem die europäischen Staaten 
auf, Resettlement-Programme einzurichten, auch um die desolate Lage der irakischen Flüchtlinge 
zu lindern. Dieses Programm richtet sich an besonders schutzbedürftige Personen, sogenannte 
Härtefälle, wie alleinerziehende Mütter, Folteropfer, Kranke, Minderjährige oder Alte. 
Der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble stellte ursprünglich einen Plan vor, ein solches 
Programm einzurichten und speziell christliche Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Diese 
konfessionsgebundene Auswahl wurde nicht zuletzt von den Kirchen sowie dem UNHCR stark 
kritisiert, woraufhin der Innenminister diese Absicht aufgab und nur noch davon sprach, irakische 
Minderheitenangehörige im Rahmen eines Resettlement-Programms aufzunehmen. 
Von den EU-Staaten haben bisher Schweden, Finnland, Dänemark, die Niederlande, 
Großbritannien und Irland entsprechende Programme eingerichtet, außerhalb der EU auch die 
USA, Norwegen, Kanada und Neuseeland. Vor dem Hintergrund u. a. stark gesunkener 
Asylantragszahlen sind größere Ressourcen für ein Resettlement-Programm unbestreitbar 
vorhanden. In Europa sollen nun 10 000 irakische Flüchtlinge, in Deutschland davon 2 500, die 
zunächst in Niedersachsen unterkommen, aufgenommen werden.  
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Gibt es ein abgestimmtes Konzept für die Aufnahme dieser speziellen Personengruppe unter 
Einbeziehung der in Friedland tätigen Wohlfahrtsverbände, und wie sieht dieses aus?  
2. In welcher Form und unter welchen Bedingungen soll eine Umsiedlung bzw. Unterbringung in 
der ZAAB Bramsche erfolgen? 
3. Sieht die Landesregierung darüber hinaus die Notwendigkeit und die moralische Verpflichtung 
zur Einrichtung eines kontinuierlichen Resettlement-Programms für schutzbedürftige Flüchtlinge, 
wie es der UNHCR von Deutschland erhofft? 
Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Ich danke Ihnen. - Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Schünemann. Bitte 
schön!  
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ohne Vorbemerkungen beantworte 
ich die Dringliche Anfrage wie folgt: 
Zu Frage 1: Ja, es existiert ein mit allen Beteiligten abgestimmtes Konzept. Es liegt mir vor. Ich kann 
es Ihnen auch zur Verfügung stellen. Alle Beteiligten stehen in engem Kontakt und bereiten auf 
Grundlage der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit die Aufnahme der irakischen Flüchtlinge 



bestmöglich vor. Nach dem aktuellen Sachstand ist davon auszugehen, dass im März die ersten 
Flüchtlinge im Grenzdurchgangslager Friedland - Niedersächsisches Zentrum für Integration - 
eintreffen und danach kontinuierlich alle 14 Tage ca. 145 Personen über den Airport Hannover 
nach Deutschland einreisen. Die Vorbereitungen für die Durchführung der Erstaufnahme im 
Grenzdurchgangslager, die quotenmäßige Verteilung der Personen auf die Bundesländer sowie die 
sich für eine Reihe von Personen anschließenden Basisintegrationskurse laufen planmäßig und in 
enger Abstimmung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den Bundesländern, 
dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Integration und dem GDL. Die 
Wohlfahrtsverbände nehmen im Grenzdurchgangslager Friedland - Niedersächsisches Zentrum für 
Integration - seit vielen Jahren unverzichtbare Betreuungsaufgaben wahr. Auf dem Gelände des 
GDL stehen hierbei Mitarbeiter des Deutschen Caritasverbandes, des Deutschen Roten Kreuzes 
und der Inneren Mission zur Verfügung.  
Die Wohlfahrtsverbände halten im Rahmen der Aufnahme von Spätaussiedlern und jüdischen 
Zuwanderern folgende Betreuungs- und Beratungsangebot vor: Migrationserstberatung insgesamt 
1,5 Stellenanteile, eine Vollzeitstelle Jugendmigrationsdienst, drei Vollzeitstellen für Jugendarbeit 
für 12- bis 27-Jährige, ein Kinderhaus - hier Kindergarten und Vorschulbereich -, niederschwellige 
Begegnungsangebote - Café und andere Treffpunkte -, diverse Betreuungs- und Freizeitangebote 
für Erwachsene, Betreuungsangebote für Grundschulkinder.  
Neben den beschriebenen Aufgaben betreiben die Wohlfahrtsverbände Kleiderkammern, in denen 
die Neuankömmlinge mit Bekleidung und Hygieneartikeln versorgt werden. Das Problem 
Winterkleidung/Erstausstattung ist erkannt und wird zurzeit mit dem Bund abgeklärt. Tendenz 
einer Lösung: Die Friedlandhilfe e.V. und/oder das DRK erhalten zusätzliche Mittel für die 
Einkleidung der irakischen Flüchtlinge.  
Eine Anpassung dieser bereits bestehenden Angebote der Wohlfahrtsverbände auf die Bedürfnisse 
der irakischen Flüchtlinge ist in konkreter Vorbereitung. In Friedland vor Ort sind mehrere 
Gespräche zwischen dem Leiter des GDL und den Verantwortlichen der Wohlfahrtsverbände 
geführt worden. Alle Beteiligten stehen in engem Kontakt und werden auf Grundlage der 
bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit die Aufnahme der irakischen Flüchtlinge bestmöglich 
vorbereiten. 
Die Wohlfahrtsverbände verfügen über eine ausgesprochen gute und langjährige Fachkompetenz 
bei der Betreuung von Spätaussiedlern und jüdischen Zuwanderern. Gleichwohl wird es darauf 
ankommen, auf die speziellen Bedürfnisse der irakischen Flüchtlinge unter Berücksichtigung des 
gesundheitlichen Zustandes einzugehen und die Betreuungs- und Beratungsangebote 
entsprechend abzustimmen. So wird beispielsweise der Caritasverband nach eigener Aussage seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in speziellen Schulungen auf diese Aufgabe vorbereiten. Die 
Innere Mission baut ihr Betreuungsangebot für Mütter und Kinder im Vorschulalter aus. Zusätzlich 
stellt die Innere Mission Sozialbetreuer für notwendige Fahrten zu Ärzten und Beratungsstellen zur 
Verfügung. Der Medizinische Dienst im GDL wird die Flüchtlinge je nach Bedarf und 
gesundheitlichem Zustand an entsprechende Fachärzte und Kliniken in der Region überweisen.  
Aufgrund von fehlenden arabischen Sprachkenntnissen der Mitarbeiter vor Ort ist ein wesentlicher 
Aspekt für den Erfolg des Beratungs- und Betreuungsangebots die Bereitstellung von qualifizierten 
Dolmetschern. Vonseiten des GDL sind bereits gezielte Anfragen für vereidigte Dolmetscher 
getroffen worden. Verbindliche Verträge können jedoch erst nach Vorliegen der 
Kostenübernahmeerklärung des Bundes geschlossen werden, die wir alsbald erwarten. Die 
Dolmetscher werden in ausreichender Zahl sowohl den Hilfsorganisationen als auch weiteren 
Einrichtungen des GDL wie dem medizinischen Dienst zur Verfügung stehen. Das bisher bewährte 
und professionelle Zusammenspiel aller Organisationen im GDL wird wesentlich zu einer 
erfolgreichen Aufnahme und sensiblen Betreuung der irakischen Flüchtlinge beitragen. Darüber 
hinaus hat das Migrationszentrum des Diakonischen Werkes Göttingen über die Innere Mission 
Friedland Dolmetscherdienste angeboten. Diese könnten nach einer vertraglichen Bindung an das 
GDL das Dolmetscherangebot ergänzen, sodass Sprachbarrieren auch im Freizeitbereich kein 
Hindernis bei der Betreuung der irakischen Flüchtlinge sein dürften. 
Wie unbegleitete Minderjährige werden auch Schwerstkranke - dazu gehören auch offensichtlich 
schwer Traumatisierte - nicht über Friedland kommen, sondern unmittelbar individuell in die 
Zielbundesländer bzw. Zielkommunen überführt. Für die übrigen traumatisierten und anderweitig 



erkrankten Flüchtlinge ist das GDL Friedland bestens vorbereitet. Der medizinische Dienst des 
Grenzdurchgangslagers organisiert die medizinische Versorgung erkrankter Personen. Hier 
bestehen bewährte Kontakte zur örtlichen Ärzteschaft und zu den Klinken im Umland. 
Das bisher bewährte und professionelle Zusammenspiel aller Organisationen im GDL wird 
wesentlich zu einer erfolgreichen Aufnahme und sensiblen Betreuung der irakischen Flüchtlinge 
beitragen. 
Zu Frage 2: Von einer Umsiedlung an den Standort Bramsche der Zentralen Aufnahme- und 
Ausländerbehörde des Landes Niedersachsen kann überhaupt nicht die Rede sein. Bramsche war 
und ist integraler Bestandteil des Aufnahme- und Unterbringungskonzepts des Landes 
Niedersachsen. Seit Sommer 1989 wurden in Bramsche unterschiedliche Flüchtlingsgruppen 
aufgenommen, untergebracht und betreut. Damit verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dieser Einrichtung über langjährige Erfahrungen in diesem Bereich. 
Die Unterbringung der nun aufzunehmenden irakischen Flüchtlinge erfolgt für die Dauer der 
Basisintegrationskurse, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert werden, in 
Gemeinschaftszimmern unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalles, insbesondere familiärer 
Strukturen. Während des Aufenthaltes in Bramsche werden die irakischen Flüchtlinge an der 
Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen und von den Bediensteten der Einrichtung betreut. 
Zu Frage 3: In Situationen, in denen sich die Lage von geflüchteten Menschen wie aktuell in Syrien 
und Jordanien derartig verschärft, werden auch künftig die solidarisch handelnden Kräfte auf 
internationaler, europäischer und nationaler Ebene zur Entspannung der Krisensituation Lösungen 
anbieten. Soweit Niedersachsen als Bundesland etwas zur Entspannung der weltweiten 
Flüchtlingsproblematik beitragen kann, wird es sich auch künftig im Rahmen europäischer 
Lösungskonzepte und Aktionen an der Aufnahme besonderer Flüchtlingsgruppen aktiv beteiligen. 
Es ist aber zu bedenken, dass Resettlement nicht die Generallösung für die weltweite 
Flüchtlingsproblematik ist. 

(Beifall bei der CDU) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Herr Innenminister. - Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt die erste 
Zusatzfrage Frau Kollegin Polat. Bitte! 
Filiz Polat (GRÜNE):  
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen und Herren! Ich frage die Landesregierung vor dem 
Hintergrund, dass gerade die Wohlfahrtsverbände die Kritik geäußert haben, dass seitens der 
Landesregierung kein Konzept vorliege, und sich im Hinblick auf die kurz bevorstehende 
Aufnahme irakischer Flüchtlinge im Stich gelassen fühlen, ob es konkrete 
Unterstützungsmaßnahmen - beispielhaft nenne ich die Übernahme der Dolmetscherkosten - für 
die Wohlfahrtsverbände vor Ort in Friedland gibt. 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet Herr Minister Schünemann. 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Mir ist keine Kritik der Wohlfahrtsverbände bekannt. Es gibt ein hervorragendes Zusammenspiel 
schon allein aus den Erfahrungen heraus, die wir mit den Spätaussiedlern im Grenzdurchgangslager 
haben. Dort gab es sogar einen sechsmonatigen Integrationskurs. Ich weiß, dass zumindest die 
SPD-Fraktion schon häufiger dort gewesen ist und sich davon überzeugt hat, dass dieses 
Zusammenspiel hervorragend funktioniert. Ich lade auch Sie ein, sich dies vor Ort einmal 
anzuschauen. Genau dieses Netzwerk, diese Verbindungen, werden wir auch jetzt nutzen können, 
um bei der Aufnahme der irakischen Flüchtlinge nicht nur für eine Unterbringung zu sorgen, 
sondern möglichst auch schon die ersten Integrationsmaßnahmen vor Ort umzusetzen. 
Es ist doch völlig klar, dass Dolmetscherkosten erstattet werden müssen. Aber ich hatte Ihnen 
dargestellt - hätten Sie dies aufgenommen, hätte Ihre Frage eben gar nicht so gestellt werden 
müssen -, dass zunächst eine Kostenübernahmeerklärung des Bundes vorliegen muss. Ich habe am 
letzten Donnerstagabend mit Herrn Bundesinnenminister Schäuble zusammengesessen. Uns ist 
gesagt worden, dass der Finanzminister entsprechende Zusagen gemacht habe, sodass in Kürze die 
Verträge abgeschlossen werden könnten. Aber Sie müssen verstehen, dass wir erst einmal 
abwarten müssen, bis die finanziellen Voraussetzungen vorhanden sind. Sobald dies der Fall ist, 
können wir Verträge abschließen. Dies steht unmittelbar bevor. 



(Beifall bei der CDU) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Die nächste Zusatzfrage von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt Herr 
Kollege Limburg. 
Helge Limburg (GRÜNE):  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich frage die Landesregierung, welche Leistungen - 
Geldleistungen, Sozialleistungen - die Flüchtlinge aufgrund welcher Rechtsgrundlage erhalten 
werden und wer die Kosten dafür übernimmt. 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Schünemann. 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Die meisten werden SGB-II-Leistungen erhalten. Ich bin dem Bundesinnenminister sehr dankbar, 
dass er gesagt hat, für die Erstaufnahme werde der Bund aufkommen. Das heißt, die ersten 14 
Tage werden vom Bund ebenso wie die Flugkosten finanziert. Es ist meines Erachtens auch richtig, 
dass der Bund dies übernimmt. 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die nächste Zusatzfrage stellt von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau 
Kollegin Polat. Bitte! 
Filiz Polat (GRÜNE):  
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor dem Hintergrund, dass die 
Landesregierung beabsichtigt, eine möglichst schnelle dezentrale Unterbringung der irakischen 
Flüchtlinge nach der Erstaufnahmephase in Friedland in den Kommunen zu gewährleisten, frage 
ich die Landesregierung: Gibt es diesbezüglich schon Gespräche mit den Kommunen und 
gegebenenfalls mit den Integrationsleitstellen und Wohlfahrtsverbänden, um den Menschen, die 
hier aufgenommen werden sollen, umfangreiche Angebote zur Verfügung stellen zu können, 
zumal es sich auch um Härtefälle handelt? 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Polat. - Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Schünemann. 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Frau Präsidentin! Frau Polat, wir verfolgen generell nicht das Ziel, die Flüchtlinge sehr schnell 
dezentral in den Kommunen unterzubringen, sondern wir wollen in Niedersachsen die guten 
Erfahrungen mit den Spätaussiedlern nutzen und eine dreimonatige Integration - - - 

(Filiz Polat [GRÜNE]: Drei Monate!) 
- Ja, drei Monate haben wir erst einmal. Insofern haben wir nicht das Ziel, die Flüchtlinge schon 
nach 14 Tagen in den Kommunen unterzubringen. Weil ein anderer Eindruck erweckt worden sein 
könnte, stelle ich dies noch einmal klar: Für drei Monate werden in Niedersachsen die 
Integrationsleistungen umgesetzt. Dies halte ich auch für ganz wichtig. Wenn eine Familie z. B. 
nach Holzminden käme, die überhaupt kein Deutsch spricht, wäre es sicherlich nicht so ganz 
einfach. Deshalb ist es sinnvoll, die Menschen erst einmal auf die Unterbringung in den 
Kommunen vorzubereiten. 
Parallel dazu haben wir die Kommunen aber schon informiert, dass sie irakische Flüchtlinge 
aufnehmen können. Auch sind Gespräche mit Kirchen geführt worden. Wir werden dann aber ein 
Vierteljahr Zeit haben, um ganz gezielt Maßnahmen zu ergreifen. Das ist meiner Ansicht nach 
genau der richtige Weg. 
Wir werden dann aber auch sehen müssen, welche, wie Sie es gesagt haben, Härtefälle, also 
besonders schwer Erkrankte, untergebracht werden müssen. Auch darüber haben wir schon 
Gespräche geführt; dazu können wir aber noch nichts Genaues sagen, weil wir noch nicht wissen, 
wie viele es sein werden und wie diese Gruppe zusammengesetzt sein wird. Dies wird relativ 
schnell im Detail umgesetzt werden müssen. Aber grundsätzlich sind die Kommunen und natürlich 
auch die Kirchen informiert. Teilweise gibt es auch schon hervorragende Angebote. Der 
Landesbischof Johannesdotter hat vor ein paar Wochen mit Herrn Biallas und mir ein Gespräch 
geführt und jetzt schon 50 000 Euro gesammelt, um vor Ort etwas für die irakischen Flüchtlinge 
tun zu können.  

(Hans-Christian Biallas [CDU]: Vorbildlich!) 



Das ist meiner Ansicht nach wirklich vorbildlich. 
(Zurufe von Ursula Helmhold [GRÜNE] und Filiz Polat [GRÜNE]) 

- Alle anderen machen etwas, nur die Landesregierung nicht? Ich habe Ihnen diesmal nicht in 
einem 20-minütigen Vortrag das gesamte Konzept vorgetragen. Wenn Sie das wünschen, kann ich 
das tun. 
Wir haben nun wirklich alle Vorbereitungen getroffen. Wenn Sie jetzt hier darstellen wollen, dass 
wir in irgendeiner Weise Versäumnisse begangen haben, dann bitte ich, diese Vorwürfe konkret zu 
nennen, damit ich sie dann widerlegen kann. 

(Zuruf) 
Deshalb hören Sie doch endlich einmal auf, in jeder Sache irgendwo ein Haar in der Suppe zu 
finden! Ich bin - das ist nicht jeden Tag so - vom Bundesinnenminister ausdrücklich für die 
Vorbereitung gerade durch mein Haus und durch die vor Ort Tätigen gelobt worden, wie hier 
gearbeitet wird. 

(Beifall bei der CDU) 
Das ist so. Wir haben wirklich alles getan. Die Mitarbeiter sowohl im Grenzdurchgangslager in 
Friedland als auch in Bramsche haben in der Vergangenheit eine hervorragende Arbeit geleistet, 
sind hervorragend ausgebildet und kümmern sich um die einzelnen Fälle. Hier irgendwo 
unterschwellig wieder darzulegen, dass in Niedersachsen nicht vernünftig gearbeitet werde, weise 
ich in aller Entschiedenheit zurück, weil es nicht stimmt, und meiner Meinung nach wieder einen 
falschen Eindruck erweckt. Hören Sie endlich mit solchen Dingen auf!  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die vierte und damit letzte Zusatzfrage für Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt Frau Kollegin 
Korter. Bitte! 
Ina Korter (GRÜNE):  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den irakischen 
Flüchtlingen um sogenannte Härtefälle, um besonders schutzbedürftige Personen wie  - ich 
zitiere - alleinerziehende Mütter, Folteropfer, Kranke, Minderjährige oder alte Menschen handelt, 
und vor dem Hintergrund, dass es in Friedland keine psychologische Betreuung gibt, frage ich die 
Landesregierung: Wird sie das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen in die 
psychologische Betreuung der traumatisierten Flüchtlinge einbeziehen und dies auch finanzieren?  

(Beifall bei den GRÜNEN - Editha Lorberg [CDU]: Hören Sie eigentlich gar nicht zu?) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet Herr Minister Schünemann. Bitte! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe gesagt, dass die medizinische Betreuung vor 
Ort gewährleistet ist. Das beinhaltet auch psychologische Betreuung, auch in Friedland und auch in 
anderen Bereichen. Ich habe aber auch dargestellt, dass Schwersttraumatisierte eben nicht nach 
Friedland kommen, sondern direkt in die Kommunen umgesetzt werden und dann natürlich 
fachärztliche und auch psychologische Betreuung bekommen. Dazu müssen wir uns den Einzelfall 
anschauen. Das ist meiner Ansicht nach auch richtig. Schwersttraumatisierte werden wir nicht über 
Monate im Grenzdurchgangslager oder in Bramsche haben; das macht keinen Sinn. Insofern ist 
eine individuelle Lösung wichtig. Es geht nicht um etwas Pauschales, sondern wir kümmern uns um 
jeden Einzelfall - genau so, wie es notwendig ist.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin Flauger von der Fraktion DIE LINKE. Sie 
haben das Wort. 
Kreszentia Flauger (LINKE):  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In der Annahme, dass die Landesregierung einen 
Zusammenhang zwischen der Frage, in welcher Geschwindigkeit die in Niedersachsen 
aufgenommenen Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt werden, und der Frage sieht, wie schnell 
sich Flüchtlinge in Niedersachsen integrieren können, frage ich die Landesregierung, wie sie den 
Ablauf der Aufnahme und der Verteilung von Flüchtlingen auf Kommunen in Niedersachsen 
zeitlich und inhaltlich gestaltet.  



(Hans-Christian Biallas [CDU]: Wie immer! Das hat der Minister schon vorgetragen!) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Schünemann. Bitte 
schön, Sie haben das Wort. 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Ich könnte die ganze Antwort noch einmal vortragen; da stand alles drin. Ich will es Ihnen aber 
noch einmal sagen: Man kommt in Hannover am Airport an, setzt sich dann wahrscheinlich in 
einen Bus, wird nach Friedland gefahren und durchläuft dann die Erstaufnahme. Sie dauert ein 
paar Tage; sie kann bis zu 14 Tage dauern. Wenn dies abgeschlossen ist und wir feststellen, dass 
keine schwerste Traumatisierung und keine schwerste Erkrankung vorliegt, dann werden wir 
wahrscheinlich - wir müssen das Ausmaß der Notwendigkeit abwarten - das niedersächsische 
Kontingent nach Bramsche schicken. In Bramsche werden dann die Integrationskurse angeboten. 
Dort wird man dann drei Monate vor Ort betreut. Nach Ablauf der drei Monate wird sofort auf die 
Kommunen verteilt. Man hat also genügend Zeit, ganz genau zu sagen, um wen es sich handelt. 
Wir können auch schon einmal darstellen, welche Möglichkeiten die Flüchtlinge haben, wo sie 
vielleicht auch arbeitsmäßig unterkommen können. All das kann in diesen drei Monaten schon 
geschehen. Das haben wir aus den Erfahrungen mit den Spätaussiedlern gelernt. Vor allen Dingen 
können wir uns auch schon ganz speziell um die Kinder kümmern. Mit sieben oder acht Jahren sind 
sie eigentlich schulpflichtig. Wenn sie z. B. in Holzminden ankommen, müssten sie eigentlich schon 
am nächsten Tag in die Grundschule gehen. Wie schwierig das für diese Kinder ist, ist völlig klar. 
Insofern ist es viel besser, dass sie in den drei Monaten zunächst einmal speziellen Unterricht 
bekommen, sodass sie dann zumindest mit gewissen Sprachkenntnissen starten. Ich gebe zu: Sechs 
Monate wären besser, das ist aber aufgrund der Kapazitäten nicht machbar.  
Noch einmal: Man kommt am Flughafen an, dann Friedland, dann Bramsche, dann Kommunen - - 
alles in der Zeitfolge, die ich gerade dargestellt habe. 

(Beifall bei der CDU) 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Eine weitere Zusatzfrage für die Fraktion DIE LINKE stellt Frau Kollegin 
Zimmermann. Sie haben das Wort. 
Pia-Beate Zimmermann (LINKE):  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Angesichts der Tatsache, dass in Wolfsburg z. B. 
irakische Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, dort aber wieder in Sammelunterkünften 
untergebracht werden, frage ich die Landesregierung: Wie gestaltet die Landeregierung die 
Integration dieser Menschen in einer Kommune oder einer Stadt, was in Sammelunterkünften 
eigentlich schlecht möglich ist? 
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung antwortet Herr Minister Schünemann. Bitte! 
Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und Integration:  
Darüber liegen der Landesregierung überhaupt keine Erkenntnisse vor. Ich kann es mir auch nicht 
vorstellen.  
Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Weitere Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Damit ist die 
Behandlung der Dringlichen Anfragen beendet.  
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Änderungsantrag 
(zu Drs. 16/699 und 16/1064) 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Hannover, den 19.03.2009 

Beitrag des Landes Niedersachsen zum Schutz irakischer Flüchtlinge 

Antrag der Fraktion DIE LINKE - Drs. 16/699 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres, Sport und Integration - Drs. 16/1064 

Der Landtag wolle den Antrag in folgender Fassung beschließen: 

Entschließung 

Verantwortung für irakische Flüchtlinge übernehmen. Keine Unterbringung im „Ausreise-
zentrum“ Bramsche 

Der Landtag begrüßt die Aufnahme irakischer Flüchtlinge ausdrücklich und bedauert, dass sie 
durch die taktierende Vorbringung übertriebener sicherheitspolitischer Bedenken und klientelorien-
tierter Einwände hinsichtlich nichtchristlicher Flüchtlinge durch Innenminister Schünemann so lange 
verzögert wurde. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen eines Resettlement-Programms. Resettlement 
bedeutet die Neuansiedlung von Flüchtlingen, denen aufgrund der Verhältnisse im Herkunftsstaat 
auf absehbare Zeit eine Rückkehr dorthin nicht möglich oder - vor allem mit Blick auf das erlittene 
Verfolgungsschicksal - nicht zumutbar ist und für die gleichzeitig auch keine realistische Perspekti-
ve für eine dauerhafte Eingliederung im Erstzufluchtstaat besteht. 

Der Landtag begrüßt zudem die Save-Me-Kampagne von PRO ASYL und annähernd 50 weiteren 
Organisationen aus den Bereichen Flüchtlingsschutz, Menschenrechte, Kirchen, Wohlfahrt und 
Gewerkschaft wie dem Flüchtlingsrat Niedersachsen, die sich für eine dauerhafte Aufnahme und 
Integration eines jeweils jährlichen Kontingents von Flüchtlingen einsetzt.  

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf,  

Resettlement auf Bundes- und Europaebene auszuweiten, das heißt: 

– sich auf Bundes- und Europaebene für ein den Vorbildern in Skandinavien entsprechendes kon-
tinuierliches Resettlement-Programm einzusetzen und als ein gängiges Instrument der Flücht-
lingshilfe zu etablieren, 

– sich zu einer Aufnahme von 1 000 irakischen Flüchtlingen in Niedersachsen bereit zu erklären 
und auf Bundesebene auf eine entsprechende Aufstockung des gesamten deutschen und eu-
ropäischen Kontingents hinzuwirken. 

Keine Unterbringung im Ausreisezentrum Bramsche und sofortige dezentrale Unterbringung, das 
heißt: 

– die aufgenommenen Flüchtlinge nicht in der ZAAB-Außenstelle Bramsche unterzubringen, son-
dern sich auf Friedland zu konzentrieren und zusammen mit den dort tätigen Wohlfahrtsverbän-
den und Flüchtlingshilfevereinen die Mitarbeiter im Umgang mit irakischer Kultur und Lebens-
weise sowie im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen zu schulen und den Verbänden eine 
Kostenübernahme für die dringend benötigten Dolmetscher zuzusichern, 
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– die im Rahmen des Programms aufgenommenen Flüchtlinge bei der Integration intensiv zu un-
terstützen durch dezentrale Unterbringung in den Kommunen nach Absolvierung der Erstauf-
nahmephase in Friedland und die aufnehmenden Kommunen in Kooperation mit den Wohl-
fahrts- und Flüchtlingsverbänden zu unterstützen.  

Trauma frühzeitig erkennen und Behandlungen gewährleisten, das heißt: 

das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen (NTFN) von Beginn an intensiv und 
bereits während der ersten drei Monate im niedersächsischen Friedland in die psychologische 
Betreuung der aufgenommenen Flüchtlinge einzubeziehen, um diejenigen herauszufiltern, die be-
sonders schutzbedürftig sind und um ihre Behandlung in Niedersachsen rechtzeitig vorzubereiten. 
Dafür ist es mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten. Die aufnehmenden Kommunen wer-
den gegebenenfalls durch Vermittlung an das NTFN unterstützt. 

Begründung 

Vor 30 Jahren wurden in Deutschland die sogenannten Boat People aus Vietnam aufgenommen. 
Bei dem kürzlich gefeierten Jubiläum wurde noch einmal auf die großzügige Bereitschaft der dama-
ligen niedersächsischen Regierung unter Ministerpräsident Albrecht zur Aufnahme von 1 000 
Flüchtlingen aufmerksam gemacht. Insgesamt wurden damals rund 26 000 Flüchtlinge in Deutsch-
land aufgenommen. Dagegen erscheint die heutige Bereitschaft zur Aufnahme von 230 Flüchtlin-
gen in Niedersachsen und 2 500 in Deutschland angesichts der 1,5 Mio. irakischen Flüchtlinge in 
Syrien und der 500 000 in Jordanien beschämend gering und sollte entsprechend der Aufnahme-
quote von 1978 ausgeweitet werden. Denn die mit Resettlement-Programmen verbundenen Chan-
cen für die Aufnahmegesellschaft werden in Niedersachsen, der Bundesrepublik und weiten Teilen 
der EU stark unterschätzt.  

Manche EU-Länder, insbesondere die skandinavischen, führen bereits seit Jahren Resettlement-
Programme durch. Die Idee ist nicht neu. Immer wieder nehmen diese Staaten Flüchtlinge aus aku-
ten Krisensituationen auf und gewähren ihnen sicheren Aufenthalt. Weltweit sitzen Hunderttausen-
de von Flüchtlingen am Rande von Krisengebieten in Lagern fest, ohne eine Perspektive auf ein 
menschenwürdiges Leben. Der Weg nach Europa ist ihnen verstellt. Die Hürden sind nahezu un-
überwindbar. Die Fluchtwege sind weit, teuer und gefährlich. Tausende versuchen es trotzdem und 
sterben auf der Flucht. Nur wer fit ist, wer also über Geld, Einfluss, viel Zähigkeit und Glück verfügt, 
hat eine Chance. Die Neuansiedlung von Flüchtlingen, das sogenannte Resettlement, kommt für 
Frauen, Kinder, alte und kranke Menschen infrage, die ohne Perspektive in Flüchtlingslagern leben 
und nicht in sichere Länder fliehen können. Diese Flüchtlinge sollen dauerhaft hier in Deutschland 
angesiedelt werden, was bedeutet, dass alle rechtlichen Hemmnisse abgebaut werden und die In-
tegration in Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft von Beginn an ermöglicht und gefördert werden. 
Resettlement ist kein Ersatz für Asyl: nach wie vor müssen Flüchtlinge das Recht haben, an euro-
päischen Grenzen Schutz und Asyl zu fordern.  

Diese humanitären Leistungen sind vorbildlich, insbesondere wenn man betrachtet, dass neben 
dem Resettlement zum Beispiel in Schweden im letzten Jahr eine kaum geringere Anzahl von Ira-
kern Asyl gefunden hat als in Deutschland, Schweden aber nur 9,11 Mio. Einwohner hat gegenüber 
82,21 Mio. in Deutschland.  

Die Save-Me-Kampagne von PRO ASYL und anderen Organisationen verfolgt das Ziel eines jährli-
chen Neuansiedlungsprogramms für Flüchtlinge in Deutschland. Zu diesem Zweck soll eine Bewe-
gung aus den Städten und Gemeinden heraus initiiert werden, die das Thema Resettlement in die 
Öffentlichkeit trägt und eine breite gesellschaftliche Basis schafft. Die Städte- und Gemeinderäte 
sollen zu Bekenntnissen zur Aufnahme von Flüchtlingen vor Ort und die Bürgerinnen und Bürger 
zur Übernahme von Patenschaften für die aufgenommenen Flüchtlinge zwecks optimaler Integrati-
on bewegt werden. 

Die irakischen Flüchtlinge sollten nur in Friedland untergebracht und dann sofort auf dezentrale Un-
terkünfte verteilt werden. Es erscheint widersinnig und konzeptlos, die irakischen Flüchtlinge aus-
gerechnet im Lager Bramsche unterzubringen, das nach dem Unterbringungskonzept des Landes 
dem Zweck dient, Flüchtlinge zu beherbergen, die zur „Rückkehr“ in ihr Herkunftsland bewegt wer-
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den sollen. In Niedersachsen gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern kein psycho-
soziales Behandlungszentrum für Flüchtlinge. Das NTFN jedoch bietet über ein Netzwerk Erstinter-
ventionen und psychotherapeutische Behandlungen für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen 
an. Beteiligt sind unter anderem die Ärztekammer Niedersachsen, das Ethno-medizinische Zentrum 
Hannover und die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen. Da die Landesregierung dem NTFN 
bisher eine finanzielle Unterstützung nicht hat zuteil werden lassen, muss dieses nun nachgeholt 
werden.  

 

Miriam Staudte 
Stellv. Fraktionsvorsitzende 

 

(Ausgegeben am 19.03.2009) 



Rede von Filiz Polat zum Änderungsantrag Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 16/1074) 
zum Entschließungsantrag „Beitrag des Landes Niedersachsen zumSchutz irakischer 
Flüchtlinge“ der Linken (Drs. 16/699) 

Auszüge aus dem Plenarprotokoll vom 26.3.2009, 34. Plenarsitzung 
 

Filiz Polat (GRÜNE):  
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir freuen uns sehr darüber, dass die 
ersten 122 irakischen Flüchtlinge in Niedersachsen angekommen sind und dass es ihnen gut 
geht. Wir haben noch einmal Kontakt mit den Wohlfahrtsverbänden in Friedland aufgenommen 
und erfahren: Die irakischen Flüchtlinge sind sehr zufrieden, bis auf einen bestimmten Punkt. 
Darauf komme ich, wenn ich noch Zeit habe, später zu sprechen. 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass mit dem jetzt anlaufenden sogenannten 
Resettlementprogramm irakischen Flüchtlingen ohne langfristige Rückkehrmöglichkeit in den 
Irak und ohne Perspektive in den Ersatzfluchtländern Syrien und Jordanien eine Ansiedlung in 
Deutschland ermöglicht wird. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen ausdrücklich bedanken, 
die sich auf allen Ebenen engagiert haben, um das zu ermöglichen, vor allem bei all denen, die 
sich so liebevoll auf diese Tage vorbereitet haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion DIE LINKE, unser 
Änderungsantrag umfasst drei wichtige Aspekte: Erstens werden unsere Forderungen zum 
Thema Resettlement im Allgemeinen noch einmal konkretisiert, zweitens - Sie haben es 
angesprochen - enthält der Antrag auch eine klare Absage an die Unterbringung im 
Ausreisezentrum Bramsche, und drittens beschreiben wir die Notwendigkeit eines herzlichen 
und sensiblen Umgangs und eines erfolgreichen Ankommens der derzeit nach Deutschland 
einreisenden irakischen Flüchtlinge. 
Zu Punkt 1: Wir wollen das Thema Resettlement im globalen und europäischen Kontext 
betrachten und daraus ein wirksames und dauerhaftes Instrument der humanitären 
Flüchtlingshilfe ergänzend zum Asylverfahren machen, wie es bereits in vielen diesbezüglich 
fortschrittlichen Staaten genutzt wird. Das Resettlement soll regelmäßig auch auf andere 
Krisengebiete angewendet werden. Sie wissen, es gibt viele davon. Dieser Verantwortung 
müssen wir uns und muss sich vor allem Europa endlich stellen, statt die Grenzen abzuschotten. 
Sie kennen die Diskussion um Frontex. 
Auf dem Weg zu diesem weit gesteckten Ziel fordern wir als ersten Schritt die Ansiedlung von 
1 000 Irakern in Niedersachsen. Das ist mehr als das Vierfache des zurzeit für Niedersachsen 
vorgesehenen Kontingents, aber es ist nicht mehr als das, was die kürzlich noch von der CDU, 
Herr Minister Schünemann, so gepriesene Albrecht-Regierung bei der Aufnahme 
vietnamesischer Boatpeople vor 30 Jahren bewältigt hat. Daran sollten Sie anknüpfen, statt nur 
die vergangenen Erfolge zu feiern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Meine Damen und Herren, wir denken mit unserem Änderungsantrag aber auch an die 
Integration dieser Menschen in unserer Gesellschaft. Dieses Ziel kann nur durch eine frühzeitige 
Unterbringung in den Kommunen erreicht werden. Die Unterbringung in Bramsche, wie sie die 
Landesregierung als Alternative vorsieht, ist vollkommen kontraproduktiv. Bramsche ist und 
bleibt leider ein Ausreisezentrum. Darauf ist das ganze Konzept dort ausgerichtet. Wir haben 
das in den diversen Ausschüssen diskutiert. Ich glaube, dass Konflikte dort vorprogrammiert 
sind, Herr Minister Schünemann. Das habe ich auch in der Integrationskommission gesagt. 
Ich war am Tag der Ankunft der irakischen Flüchtlinge selber in Friedland. Die 
Wohlfahrtsverbände haben sich sehr gründlich auf die Ankunft der Flüchtlinge vorbereitet und 
auch mit den Menschen, die dort vor Ort bereits an Integrationskursen teilnehmen, gesprochen. 
Es gibt viele Vorbehalte von Jung oder Alt, und man muss auch die dort lebenden Menschen 
darauf vorbereiten. Das ist in Bramsche aus unserer Sicht nicht möglich, weil dort Menschen 
teilweise seit sechs Jahren auf ihre Abschiebung warten. 



(Glocke des Präsidenten) 
Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch das Netzwerk für traumatisierte 
Flüchtlinge in Niedersachsen ansprechen, auf das auch in der Integrationskommission schon 
hingewiesen wurde. Wir haben hier in Niedersachsen einen vielversprechenden Ansatz für 
Erstintervention und psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Flüchtlingen. 
Dringender Bedarf ist vorhanden, aber Niedersachsen ist eines der wenigen Bundesländer, die 
noch kein solches Netzwerk haben. 

(Glocke des Präsidenten) 
Die Landesregierung hat bisher noch keine Unterstützung dieses Netzwerkes zugesagt. Ich 
weiß, dass auch die Kollegin Frau Meißner von der FDP hier sehr unterstützend wirkt. 
Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Sie müssen zum Ende kommen. 
Filiz Polat (GRÜNE):  
Ja, der letzte Satz. - Die Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände haben sich von diesem Netzwerk 
schulen lassen. Das ist sehr vorbildlich. Auch Sie könnten diesem Vorbild folgen, Herr Minister 
Schünemann. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 



Kommunalpolitischer Musterantrag 
 
 
Interfraktioneller Antrag 

 
Hannover, 22.03.2009 

 
In die Ratsversammlung 
 
 
A N T R A G gemäß § 34 der Geschäftsordnung des Rates 
 der Landeshauptstadt Hannover 

Aufnahme irakischer Flüchtlinge und Unterstützung der Save-
Me-Kampagne 

zu beschließen: 
 
1. Der Rat begrüßt die Initiative der Bundesregierung, 2500 irakische Flüchtlinge aus Syrien und 

Jordanien aufzunehmen. Zu deren Unterstützung wird,  

a. der Oberbürgermeister beauftragt, sich bei der Niedersächsischen Landesregierung dafür 
einzusetzen, dass die Flüchtlinge, die in Niedersachsen aufgenommen werden, nicht in 
Sammelunterkünften wie der ZAAB-Außenstelle Bramsche untergebracht, sondern in den 
Kommunen aufgenommen und integriert werden. 

b. der Oberbürgermeister aufgefordert, für die mögliche Aufnahme der Flüchtlinge ein 
Konzept zu erarbeiten, mit dem diese in ihre neue Lebenswelt integriert werden und an 
den Maßnahmen zur Integration teilnehmen können.  

2. Der Rat fordert die Bundesregierung auf, ab sofort Flüchtlinge im Resettlement-Verfahren im 
Sinne des Konzeptes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) 
regelmäßig aufzunehmen. Der Oberbürgermeister wird gebeten, zur Unterstützung dieser 
Forderung bei der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden für dieses Anliegen 
zu werben. 

3. Der Rat erklärt seine Bereitschaft, bis zu 516 Flüchtlinge (einen Flüchtling pro Tausend 
EinwohnerInnen) im Rahmen eines Resettlementprogramms dauerhaft aufzunehmen und 
bestmöglich zu integrieren. 

4. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, mit dem regionalen Netzwerk „Save-Me-Hannover – 
unsere Stadt sagt Ja“ Kontakt aufzunehmen und gemeinsam zu beraten wie die Stadt die Arbeit 
der Save-Me-Kampagne unterstützen kann. 

 
Begründung: 

Der UNHCR Berlin hat im Januar 2008 der Bundesrepublik Deutschland einen Konzeptvorschlag für 
ein Neuansiedlungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten - sogenanntes 
Resettlement – vorgelegt. Der UNHCR wirbt damit für ein deutsches Resettlement-Programm als 
Instrument des individuellen Flüchtlingsschutzes und dauerhafte Lösung für bestimmte 
Flüchtlingskontingente. 

Mittlerweile hat der Rat der Europäischen Union seine Mitgliedsstaaten aufgefordert, besonders 
schutzbedürftige irakische Flüchtlinge aus Syrien und Jordanien aufzunehmen. 

Auf der Innenministerkonferenz am 21.11.2008 wurde vereinbart, dass Deutschland 2500 Flüchtlinge 
aufnehmen wird. Eine entsprechende Anordnung des Bundesministeriums gemäß § 23 Absatz 2 des 
Aufenthaltsgesetzes zur Aufnahme bestimmter Flüchtlinge aus dem Irak liegt vor. Es ist davon 
auszugehen, dass Niedersachsen ca. 233 Flüchtlinge aufnehmen wird. 

Seit einigen Monaten organisieren Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingshilfeorganisationen 
bundesweit eine Kampagne, die den Vorschlag des UNHCR unterstützt, ein Resettlement-Programm 
wie in den USA, Kanada oder den Niederlanden auch für die Bundesrepublik Deutschland aufzulegen. 
Mehrere Kommunen wie z.B. München, Frankfurt, Aachen, Dresden und Berlin haben sich dieser 
Kampagne bereits angeschlossen. 



Mittlerweile hat sich auch in Hannover ein Unterstützerkreis „Save-Me-Hannover – unsere Stadt sagt 
Ja“ zusammengefunden. 

Angesichts des dramatischen Rückgangs der Flüchtlingszahlen in Deutschland bei zugleich 
erschütternden Schicksalen vieler tausender Flüchtlinge im Mittelmeerraum und anderswo erscheint 
es dringend geboten, einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik vorzunehmen. 
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Kleine Anfrage mit Antwort 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Filiz Polat (GRÜNE), eingegangen am 09.06.2009 

Aufnahme irakischer Kontingentflüchtlinge in Niedersachsen  

Im vergangenen Jahr hat die Europäische Union die Aufnahme von 10 000 Flüchtlingen aus dem 
Irak zugesagt. 2 500 von diesen sogenannten Kontingentflüchtlingen will die Bundesregierung auf-
nehmen. Die Flüchtlinge werden nach dem „Königsteiner Schlüssel“ auf die 16 Bundesländer ver-
teilt. Die Ankunft der ersten 122 irakischen Flüchtlinge erfolgte am Donnerstag, 19. März 2009, in 
Friedland bei Göttingen. Seitdem kommen regelmäßig weitere Personen in Deutschland an und 
werden auf die Bundesländer und damit auch nach Niedersachsen verteilt. 

Ich frage die Landesregierung: 

  1. Wie viele der nach dem „Königsteiner Schlüssel“ Niedersachsen zugewiesenen Flüchtlinge 
sind bereits angekommen, und wie viele werden zu welcher Zeit noch erwartet? 

  2. Wie viele dieser Flüchtlinge werden zurzeit in der ZAAB-Außenstelle Bramsche untergebracht 
und sollen dort noch untergebracht werden? 

  3. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass die aufgenommenen Schutzbedürftigen eine 
sichere, langfristige Aufenthaltperspektive erhalten? 

  4. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung vorgesehen, um die notwendige fachliche Be-
handlung traumatisierter Flüchtlinge zum einen in der Erstunterbringung zu gewährleisten, 
falls die Traumatisierung vorher nicht erkannt wird, und zum anderen an den späteren Wohn-
orten zu gewährleisten? 

  5. Inwieweit ist finanziell und personell sichergestellt, dass die Flüchtlinge sowohl in der Erstun-
terbringung als auch an den späteren Wohnorten durch arabisch sprechende Betreuer beglei-
tet werden oder Dolmetscher zur Verfügung stehen (bitte unterscheiden nach Leistungen der 
Wohlfahrtsverbände und anderen)? 

  6. Welche Kommunen in Niedersachsen sind als künftige Wohnorte vorgesehen, und wie viele 
Flüchtlinge werden die Kommunen jeweils aufnehmen (bitte aufschlüsseln nach Kommunen 
und Anzahl der Flüchtlinge)? 

  7. Nach welchen Kriterien erfolgten die Auswahl dieser Zielkommunen und die Bestimmung der 
Anzahl der Flüchtlinge, die aufgenommen werden? 

  8. Welche finanziellen, personellen und sachlichen Mittel hat die Landesregierung den aufneh-
menden Kommunen zur Integration der Flüchtlinge zur Verfügung gestellt? 

  9. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung vorgesehen, um eine möglichst rasche Integra-
tion der Kinder und Jugendlichen in Kinderbetreuung und Schulen zu gewährleisten? 

10. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung vorgesehen, um die beruflichen Qualifikationen 
der Flüchtlinge zu erfassen und eine rasche Eingliederung auf dem deutschen Arbeitsmarkt in 
die Wege zu leiten? 

(An die Staatskanzlei übersandt am 11.06.2009 - II/721 - 352)  
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Antwort der Landesregierung 

 Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 17.07.2009 
für Inneres, Sport und Integration 
 - 51.23-043/09 - 

Ich beantworte die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: 

Nach dem vom Bund organisierten Transfer aus Syrien oder Jordanien in das Bundesgebiet erfolgt 
die Verteilung der irakischen Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) auf die Bundesländer. 

Nach dem Königsteiner Schlüssel hat das Land Niedersachsen 233 irakische Flüchtlinge aus Sy-
rien und Jordanien aufzunehmen. Bisher wurden vom BAMF 37 Personen nach Niedersachsen 
verteilt. Dementsprechend werden bis zum Abschluss der Aufnahmeaktion noch 196 Personen er-
wartet.  

Zu 2: 

Zurzeit absolvieren 15 Personen (zwei Familien) einen Integrationskurs am Standort Bramsche der 
Zentralen Aufnahme- und Ausländerbehörde Niedersachsachsen (ZAAB NI). 

Die Unterbringung weiterer Flüchtlinge in dieser Liegenschaft ist abhängig von der Häufigkeit, An-
zahl und Zusammensetzung der Zugänge sowie der Auslastung des Grenzdurchgangslagers Fried-
land, dem Niedersächsischen Zentrum für Integration - (GDL).  

Zu 3: 

Die aufenthaltsrechtliche Behandlung der aufgenommenen irakischen Flüchtlinge ist durch Anord-
nung des Bundesministeriums des Innern vom 5. Dezember 2008 geregelt. Danach erfolgt die Auf-
nahme von Flüchtlingen aus dem Irak auf der Grundlage des § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG). Nach § 23 Abs. 2 AufenthG kann das Bundesministerium des Innern zur Wahrung be-
sonders gelagerter politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit den 
obersten Landesbehörden anordnen, dass das BAMF Ausländern aus bestimmten Staaten oder in 
sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufnahmezusage erteilt. Den betroffenen Aus-
ländern ist entsprechend der Aufnahmeanordnung eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungs-
erlaubnis zu erteilen. Der Aufenthalt der nach dieser Bestimmung aufgenommenen Personengrup-
pen ist auf Dauer angelegt. 

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG wird entsprechend der Aufnahmeanordnung 
des Bundesministeriums des Innern zunächst für die Dauer von drei Jahren erteilt und später ver-
längert. Eine Aufenthaltsverfestigung durch Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 
Abs. 4 AufenthG ist frühestens möglich, wenn die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG 
sieben Jahre bestanden hat.  

Zu 4: 

Für die medizinische Behandlung stehen im GDL die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kranken-
station rund um die Uhr zur Verfügung. Bei Bedarf erhalten die Flüchtlinge professionelle Hilfe 
(Fachärzte, psychiatrische Dienste). 

Die Zielgemeinden werden in der Zeit des Erstaufnahmeverfahrens über Auffälligkeiten informiert 
und erhalten so die Möglichkeit, adäquat zu reagieren.  
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Zu 5: 

Für die Zeit der Erstaufnahme werden seitens des GDL im erforderlichen Umfang Dolmetscher zur 
Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür trägt das BAMF. 

Die Wohlfahrtsverbände in Friedland haben Dolmetscher befristet eingestellt Die Zielgemeinden 
nutzen vorhandene Kapazitäten. 

Zu 6: 

Als künftiger Wohnort der Flüchtlinge kommt potenziell jede niedersächsische Gemeinde in Be-
tracht. Die Verteilung und Zuweisung erfolgt nach den Regelungen des Aufnahmegesetzes als ge-
sondertes Kontingent.  

Derzeit sind die in Niedersachsen verbleibenden 37 Personen landesweit in folgenden Kommunen 
untergekommen (Personenzahl): 

Braunschweig (1), Georgsmarienhütte/Osnabrück (3), Osterode (2), Bergen/Celle (5), Hatten/Ol-
denburg (4), Hannover (5), Dahlenburg/Lüneburg (2), Gronau/Leine (8), Ronnenberg (7). 

Zu 7: 

Die Auswahl der Kommune und die Anzahl der Flüchtlinge, die einer Kommune zugeordnet wird, 
erfolgt grundsätzlich nach Vorgaben des Aufnahmegesetzes (siehe Antwort zu Frage 6). Die An-
zahl der Flüchtlinge für eine Kommune kann im Einzelfall entgegen der mathematischen Berech-
nung überschritten werden, da die Zuweisung im Familienverband erfolgt. Zudem werden Kriterien 
wie Wohnungssituation bei der Kommune, Fördermöglichkeit (z. B. Sprachlernklassen siehe auch 
Antwort zu Frage 9) für einzelne Flüchtlinge, persönliche Wünsche, vorhandene familiäre Bindun-
gen usw. berücksichtigt. Mögliche Über-/Unterschreitungen der errechneten Quoten werden durch 
entsprechenden Ausgleich bei der Zuweisungsquote der ZAAB NI ausgeglichen. 

Zu 8: 

Hinsichtlich der Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung werden die auf-
zunehmenden irakischen Staatsangehörigen aus Syrien und Jordanien bei der Kostenabgeltung 
nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) durch Abschluss einer Vereinbarung nach § 4 Abs. 3 AufnG 
vergleichbaren Personengruppen - wie beispielsweise den jüdischen Zuwanderinnen und Zuwan-
derern und ihren mit eingereisten Familienangehörigen - gleichgestellt. Damit erhalten die kommu-
nalen Kostenträger für diese Personengruppe für einen Zeitraum von zwei bis längstens vier Jah-
ren seit der Einreise eine jährliche Pauschale von derzeit 4 270 Euro je Person, sofern diese Per-
son tatsächlich die im Aufnahmegesetz benannten Leistungen nach dem Zwölften Buch des Sozi-
algesetzbuchs (SGB XII) erhalten haben. Eine Entlastung bei der Eingliederung der irakischen 
Staatsangehörigen aus Syrien und Jordanien in die Gesellschaft der Bundesrepublik erfahren die 
kommunalen Kostenträger durch unmittelbar an das Erstaufnahmeverfahren anschließende inte-
grative Maßnahmen des Bundes und des Landes. Hierfür verbleiben die irakischen Staatsangehö-
rigen aus Syrien und Jordanien vor der Weiterreise in die ihnen zugewiesenen Kommunen für ei-
nen dreimonatigen Integrationskurs in einer landeseigenen Einrichtung, sofern es ihnen aus Alters- 
und Gesundheitsgründen möglich ist. Neben der Verbesserung der Startchancen dieser Personen-
gruppe durch die unverzüglich beginnenden und optimal ausgestalteten Integrationsmaßnahmen 
bereits vor Eintreffen in den Kommunen, werden die kommunalen Kostenträger darüber hinaus 
während dieser Zeit durch die Nutzung der landeseigenen Kapazitäten von ihrer Unterbringungs-
pflicht entlastet. 

In den niedersächsischen Zielkommunen angekommen, steht den irakischen Flüchtlingen aus Sy-
rien und Jordanien das weit verzweigte und sehr bewährte Netzwerk an Integrationsmaßnahmen 
und Maßnahmeträgern zur Verfügung. Beispielhaft sind hier die Migrationsberatungsdienste, die 
kommunalen Leitstellen für Integration oder auch die Migrantenselbstorganisationen zu nennen. 

Zu 9: 

Das Niedersächsische Kultusministerium steht in engem Kontakt mit dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Inneres, Sport und Integration und dem GDL, um eine gute Integration der irakischen 
Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Bislang sind erst sehr wenige Kinder und Jugendliche 
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eingetroffen, die in die bestehenden Sprachkurse bzw. Sprachlernklassen im GDL und in der 
ZAAB-Außenstelle Bramsche aufgenommen werden konnten. Dies betrifft zunächst die Zeitdauer 
von drei Monaten, in der die Eltern Integrationskurse besuchen. 

Falls erforderlich, sollen befristet für diese Phase der Beschulung Lehrkräfte mit arabischen 
Sprachkenntnissen im GDL und in der ZAAB-Außenstelle Bramsche eingestellt werden. 

Die Standorte der niedersächsischen Schulen mit Sprachlernklassen werden bei der Zuweisung 
der Flüchtlingsfamilien - soweit möglich - berücksichtigt. Das Niedersächsische Kultusministerium 
und die Landesschulbehörde werden frühzeitig eingebunden, um zielgerichtet Fördermaßnahmen 
für die betreffenden Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Diese erfolgen auf der Grundlage 
des Erlasses „Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunfts-
sprache“.  

Nach der Zuweisung in die Zielkommune liegt die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung bei den 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe. Wenn ein Flüchtlingskind einen Kindergarten besucht und Defizi-
te in der deutschen Sprache aufweist, kann es von dem Landesprogramm zur Sprachförderung 
profitieren.  

Zu 10: 

Die Erfassung der beruflichen Qualifikation ist bereits durch das Resettlement-Verfahren des BAMF 
in Syrien bzw. Jordanien erfolgt und aktenkundig. 

Als Maßnahme zur schnellen Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt absolvieren die Flücht-
linge, die in Niedersachsen verbleiben, einen dreimonatigen Sprachkurs in den Einrichtungen des 
Landes. In der Regel handelt es sich dabei um einen Alphabetisierungskurs. Nach dem dreimonati-
gen Basiskurs werden in den künftigen Heimatkommunen entsprechende Folgekurse angeboten. 
Hier erfolgt auch der erste Kontakt mit den zuständigen Arbeitsagenturen bzw. Optionskommunen. 

Darüber hinaus stehen den Flüchtlingen alle Angebote des Landes Niedersachsens sowie der 
Kommunen zur Integration in den Arbeitsmarkt zur Verfügung.  

 

In Vertretung  

Wolfgang Meyerding 
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Änderungsantrag 
(zu Drs. 16/1344 und 16/1806) 

Fraktion der SPD Hannover, den 03.11.2009 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Fraktion DIE LINKE  

Niedersachsen - Tor in eine freie und friedliche Welt für 2 500 irakische Flüchtlinge 

Antrag der Fraktionen der CDU und FDP - Drs. 16/1344 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres, Sport und Integration - Drs. 16/1806 

Der Landtag wolle den Antrag in folgender Fassung beschließen: 

Entschließung 

Resettlement - Für eine moderne Flüchtlingspolitik 

Der Landtag stellt fest, dass mit der Aufnahme von 2 500 irakischen Flüchtlingen die Bundesrepu-
blik Deutschland im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion einen wichtigen humanitären Beitrag 
zur Lösung des Flüchtlingsproblems in Syrien und Jordanien geleistet hat. Der Landtag begrüßt die 
Aufnahme der irakischen Flüchtlinge als Maßnahme im Rahmen des europaweit initiierten Resett-
lement-Programms.  

Der Landtag dankt allen beteiligten Haupt- und Ehrenamtlichen für ihre in Niedersachsen zentral für 
alle Bundesländer geleistete vorbildliche Betreuung und Beratung der nach Deutschland kommen-
den Flüchtlinge. 

Der Landtag unterstützt das Vorgehen von Bundesregierung und Länderregierungen, den Flücht-
lingen eine von vornherein auf Dauer angelegte Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, die zur sofortigen 
Arbeitsaufnahme berechtigt. 

Der Landtag stellt weiterhin fest, dass die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in einer 
aktuellen Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat betont, dass sich die EU im Be-
reich der Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Drittländern stärker engagieren und die Neuansied-
lung generell zu einem festen Bestandteil der EU-Asylpolitik machen muss.  

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, sich bei der Bundesregierung dafür einzu-
setzen, dass ab sofort regelmäßig Flüchtlinge im „Resettlement-Verfahren“ im Sinne des Konzep-
tes des UNHCR aufgenommen werden.  

Dabei sollen folgende Bedingungen berücksichtigt werden: 

– Schutzbedürftigkeit soll das einzige Auswahlkriterium sein, 

– das Resettlement-Programm soll zusätzlich zu den bisher üblichen flüchtlings- und asylpoliti-
schen Maßnahmen durchgeführt werden und diese nicht ersetzen, 

– den Flüchtlingen sollen dauerhafte Lebensperspektiven in der Bundesrepublik Deutschland und 
Niedersachsen eröffnet werden, 

– es muss eine Regelung über die finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land, den 
Bund oder die EU erstellt werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die Bundesre-
gierung ein auf Dauer angelegtes deutsches Resettlement-Programm als Bestandteil eines ge-
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meinsamen Neuansiedlungsprogramms der EU-Mitgliedstaaten initiiert. Nach den Plänen der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften soll auf europäischer Ebene ein ständiges dynami-
sches Verfahren eingeführt werden, das die regelmäßige gemeinsame Festlegung der wichtigsten 
Prioritäten für die Neuansiedlung festlegt und den Mitgliedstaaten finanzielle Anreize bietet, diese 
Prioritäten bei der Aufnahme der Flüchtlinge zu berücksichtigen.  

Begründung 

Seit einigen Monaten organisieren Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingshilfeorganisationen 
bundesweit eine Kampagne (www.save-me-kampagne.de), die den Vorschlag des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) unterstützt, ein Resettlement-Programm als In-
strument des individuellen Flüchtlingsschutzes und dauerhafte Lösung für bestimmte Flüchtlings-
kontingente wie in bereits zehn EU-Ländern - insbesondere in Schweden und Finnland - auch für 
die Bundesrepublik Deutschland aufzulegen. Sowohl der Landtag Schleswig-Holstein mit den 
Stimmen der FDP als auch Räte von Städten wie Hannover, München, Bonn, Düsseldorf, Aachen, 
Erfurt, Rostock, Schwerin und Kiel haben aufgrund dieser Kampagne bereits Beschlüsse gefasst, 
zukünftig Flüchtlinge im Rahmen eines dauerhaft angelegten deutschen Resettlement-Programms 
aufzunehmen. Dieses Netzwerk soll die Landesregierung bei ihren Bemühungen um Aufnahme und 
Integration der Flüchtlinge nutzen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hatte sich 2008 im Rahmen der europaweit initiierten Hilfsaktion 
zur Aufnahme von 2 500 irakischen Flüchtlingen bereit erklärt. Dabei spielt Niedersachsen eine be-
sondere Rolle, da alle Flüchtlinge zunächst im Grenzdurchgangslager Friedland - Zentrum für In-
tegration - im Landkreis Göttingen betreut und beraten werden. Aufgrund der guten Erfahrungen, 
die mit diesem Verfahren gemacht wurden, sollte die Landesregierung sich dafür einsetzen, weitere 
Flüchtlinge im Rahmen eines deutschen Resettlement-Programms aufzunehmen. Darüber hinaus 
hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in einem Entscheidungsvorschlag (BR-
Drs. 724/09) vom 2. September 2009 dargelegt, dass sich im Rahmen einer umfassenden Konsul-
tation aller Interessengruppen zur Asylpolitik eine breite Übereinstimmung darüber zeigte, dass das 
Resettlement eine zentrale Stellung in der externen Asylpolitik der EU einnehmen sollte. Es solle 
weiter gefördert und zu einem wirksamen Schutzinstrument der EU für Flüchtlinge ausgebaut wer-
den. Nach diesem Vorschlag sollen die Mitgliedstaaten eine zusätzliche finanzielle Unterstützung 
aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds in Höhe von 4 000 Euro für jede neu anzusiedelnde Per-
son erhalten. Es wird betont, dass erst die Solidarität unter den Mitgliedstaaten die Lösung von 
Problemen ermöglicht. Ein gemeinsames Resettlement-Programm der EU-Mitgliedstaaten sei Vor-
aussetzung dafür, dass sich mehr EU-Mitgliedstaaten am Resettlement-Programm beteiligen. Denn 
während die Flüchtlingsströme weltweit wachsen, sind die Flüchtlingszahlen in der Festung Europa 
so niedrig wie noch nie. Angesichts des dramatischen Rückgangs der Flüchtlingszahlen in 
Deutschland bei zugleich immer wieder bekannt werdenden erschütternden Schicksalen vieler tau-
sender Flüchtlinge im Mittelmeerraum und anderswo erscheint es dringend geboten, einen Para-
digmenwechsel in der Flüchtlingspolitik vorzunehmen.  

Das ist dringend erforderlich, denn der Bedarf übersteigt die derzeit verfügbaren Neuansiedlungs-
kapazitäten bei Weitem. Allein im Jahr 2010 müssen laut UNHCR 203 000 Personen neuangesie-
delt werden. Nur 65 596 Flüchtlinge wurden aber beispielsweise im Jahr 2008 weltweit neuange-
siedelt, von denen nur 6,7 % in einem EU-Staat Aufnahme fanden. Die EU steht also gegenüber 
vielen anderen Industriestaaten noch weit zurück. Dieser Umstand stellt auch ein Glaubwürdig-
keitsproblem auf internationaler Ebene dar und verhindert dort eine wirksame Mitgestaltung der EU 
in dieser Hinsicht. 

 

Für die Fraktion der SPD Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

Für die Fraktion DIE LINKE 

Heiner Bartling 
Parlamentarischer  
Geschäftsführer 

Ursula Helmhold 
Parlamentarische  
Geschäftsführerin 

Kreszentia Flauger 
Fraktionsvorsitzende 
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Rede von Filiz Polat am 25.11.2009  
zum gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und DIE LINKE: 
Tagesordnungspunkt 15: „Resettlement – Für eine moderne Flüchtlings-
politik“ 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 
ich freue mich zunächst, dass die Fraktionen DIE LINKE und die SPD sich unserem Änderungsantrag an-
geschlossen haben.  
Das zeigt, dass diese Hälfte des Parlaments Verantwortung übernimmt für eine moderne Flüchtlingspoli-
tik. 
Es ist doch wirklich absurd, sich angesichts der weltweiten Probleme wegen der Aufnahme von 200 iraki-
schen Binnenflüchtlingen auf die Schulter zu klopfen, sich zurückzulehnen und wieder wegzuschauen. 
Kriege und politische Krisen zwingen jedes Jahr Tausende Menschen zur Flucht. Laut UN-
Flüchtlingsorganisation UNHCR befinden sich rund 6,2 Millionen Menschen weltweit in lang anhaltenden 
Flüchtlingssituationen. Dabei können die meisten Flüchtlinge keinen sicheren Staat erreichen, denn die 
Nachbarstaaten von Krisengebieten sind häufig mit der Masse der Flüchtenden strukturell und organisa-
torisch überfordert. Ohne Perspektive auf ein menschenwürdiges Leben sitzen sie jahrelang in provisori-
schen Lagern fest.  
Der UNHCR, verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Menschenrechts- 
und Flüchtlingsorganisationen fordern deshalb ein jährliches Neuansiedlungs- bzw. Resettle-
mentprogramm. Der UNHCR hält eine Ausweitung der verfügbaren Neuansiedlungskapazitäten für drin-
gend erforderlich. In einer Reihe von Staaten werden entsprechende Programme seit Jahren durchge-
führt, wie zum Beispiel in den USA, Kanada, Schweden oder Norwegen. Eine Neuansiedlung in Deutsch-
land wird auch von den europäischen Institutionen, namentlich dem Europarat, der Europäischen Kom-
mission und dem Europaparlament, ausdrücklich unterstützt.  
Die aufzunehmenden Personen sind vom UNHCR als Flüchtlinge anerkannt und weisen zudem besondere 
rechtliche Schutzbedürfnisse auf. Das betrifft beispielsweise Traumatisierte, Folteropfer, Minderjährige, 
Ältere und Frauen. Platz genug ist da: Die Flüchtlingszahlen sind in Deutschland so niedrig wie seit 30 
Jahren nicht mehr. Die Zahl der Asylanträge ist seit zehn Jahren rückläufig. 
Angesichts des dramatischen Rückgangs der Flüchtlingszahlen in Deutschland bei zugleich immer wieder 
bekannt werdenden erschütternden Schicksalen vieler tausender Flüchtlinge im Mittelmeerraum und an-
derswo erscheint es dringend geboten, einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik vorzunehmen. 
Das ist dringend erforderlich, denn der Bedarf übersteigt die derzeit verfügbaren Neuansiedlungskapazitä-
ten bei Weitem. Allein im Jahr 2010 müssen laut UNHCR 203.000 Personen neuangesiedelt werden. Nur 
65.596 Flüchtlinge wurden aber beispielsweise im Jahr 2008 weltweit neuangesiedelt, von denen nur 
6,7% in einem EU-Staat Aufnahme fanden. Die EU steht also gegenüber vielen anderen Industriestaaten 
noch weit zurück. Dieser Umstand stellt auch ein Glaubwürdigkeitsproblem auf internationaler Ebene dar 
und verhindert dort eine wirksame Mitgestaltung der EU in dieser Hinsicht. 
Kommunen und einzelne Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Berlin bejahen die Notwendigkeit und 
Möglichkeiten einer Neuansiedlung und haben sich der bundesweiten Kampagne „Save me“ angeschlos-
sen. Anfang 2008 hat sich in München die Kampagne „Save me – Eine Stadt sagt ja!“ gegründet und für 
die Aufnahme von 850 Flüchtlingen in der Stadt geworben. Der Stadtrat hat diese Aktion einstimmig an-
genommen. Stadträte in Kiel und Aachen folgten dem Münchner Beispiel. In mittlerweile 40 Städten von 
Aachen bis Ulm sind Resettlementkampagnen gestartet. Ende Oktober hat auch die Landeshauptstadt 
Hannover mehrheitlich ja zu Save-me gesagt.  
Wenn sie sich zu einem weltoffenen Niedersachsen bekennen und Verantwortung übernehmen wollen – 
denn für viele Fluchtursachen sind wir mitverantwortlich – dann sagen sie „ja“ zu einer modernen Flücht-
lingspolitik; sagen sie „ja“ zur bundesweiten „Save me“–Kampagne; sagen sie „ja“ zu unserem Ände-
rungsantrag und setzen sich damit im Bundesrat für ein kontinuierliches Resettlement-Programm ein. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



 

 

Pressemitteilung  
vom 25.11.2009 

Grüne fordern Resettlement-Programm zur aktiven Aufnahme von 
Flüchtlingen aus Krisengebieten 

Filiz Polat nimmt Forderungspapier der Save Me-Kampagne entgegen 
 

Filiz Polat, Migrationspolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, hat heute (Mittwoch) ein Forde-
rungspapier von VertreterInnen der Save Me-Kampagne zur aktiven Aufnahme von Flüchtlingen 
im Rahmen eines Resettlement-Programms entgegen genommen. Bei der Übergabe anlässlich 
der Plenardebatte zu diesem Thema waren VertreterInnen aller Landtagsfraktionen zugegen. Po-
lat sagte: „Bündnis 90/Die Grünen unterstützen die Forderungen dieser Kampagne. Mit dem 
heute debattierten interfraktionellen Antrag aller Oppositionsfraktionen tragen wir diese Forde-
rungen in das Parlament und setzen uns ein für die Umsetzung eines auf Dauer angelegten Neu-
ansiedlungs- also Resettlement-Programms als Bestandteil eines gemeinsamen Programms der 
EU-Mitgliedstaaten.“  

Polat kritisierte, dass das bisher von Deutschland aufgenommene Kontingent von 2.500 iraki-
schen Flüchtlingen angesichts der laut UNHCR im Jahr 2010 weltweit neuanzusiedelnden 
203.000 Personen zu klein sei. Von den im Jahr 2008 weltweit neuangesiedelten 65.596 Flücht-
lingen fanden nur 6,7 Prozent in einem EU-Land Aufnahme. „Deutschland und die EU tragen 
eine große Verantwortung für das humanitäre Unglück in den Krisengebieten der Welt und wer-
den ihr leider bisher nicht hinreichend gerecht. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, sich 
auf Bundesebene für eine regelmäßige Aufnahme von Flüchtlingen im Resettlement-Verfahren 
einzusetzen. Zudem brauchen wir weitere Städte und Kommunen, die sich so wie Hannover, 
München, Düsseldorf, Kiel und viele weitere Städte für eine aktive Aufnahme von Flüchtlingen im 
Rahmen eines Resettlement-Programms bei sich aussprechen“, sagte Polat. 

 

- Foto in der Anlage - 
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